
sehen Bundesrepublik am 20. August 1962 erklären ließ, 
die gewaltsame Verletzung der Grenzen der DDR sei 
nicht mit einer „Grenzverletzung im Sinne des Völker
rechts“ gleichzusetzen.4 Dies war eine offene Auffor
derung zum Rechtsbruch, verletzte Art. 2 Ziff. 4 der 
UN-Charta und war unvereinbar mit der Forderung 
nach Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwi
schen den Staaten.
Westdeutsche „Völkerrechtler“ begründen willfährig die 
Angriffe der westdeutschen Regierung gegen die Staats
grenzen der DDR. So stellen sie z. B. die „Theorie“ 
auf, daß das Verhältnis der beiden deutschen Staaten 
zueinander nicht von den Prinzipien der friedlichen 
Koexistenz, sondern nach den Grundsätzen des Kriegs
völkerrechts oder sogar ohne jede Bindung an das 
Völkerrecht bestimmt werde. Sie behaupten, die effek
tive Existenz der DDR sei kein Hindernis für die west
deutschen Annexionsforderungen. Das ist im Grunde 
genommen eine Aufforderung zum Rechtsbruch5.
Die Erfahrungen der letzten 500 Jahre beweisen, daß 
in über 90 % aller großen und kleinen Kriege Grenz
provokationen der unmittelbare Anlaß für offene 
Kriegshandlungen waren. Der zweite Weltkrieg ent
zündete sich unmittelbar an Grenzfragen. Auch nach 
dem zweiten Weltkrieg ausgelöste Aggressionen hatten 
Grenzfragen zum Anlaß. Angesichts der Existenz von 
Massenvernichtungsmitteln birgt heute jede Aggres
sion und jede Grenzverletzung erhöhte Gefahren in 
sich.
An der Grenze der DDR stehen sich die Streitkräfte 
der beiden Weltsysteme unmittelbar — oft nur durch 
eine Straßenbreite getrennt — gegenüber. Jeder ört
liche Konflikt kann sich zu einem atomaren Weltkrieg 
ausdehnen.
Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen An
griffen gegen die Staatsgrenze der DDR und Angriffen 
gegen die Staatsgrenzen anderer Staaten. Wie west
deutsche Politiker wiederholt ausdrücklich erklärten, 
sollen die Angriffe gegen die Staatsgrenze der DDR 
nur der Auftakt für das Vorgehen gegen die Staats
grenzen der Volksrepublik Polen (Oder-Neiße-Grenze), 
der UdSSR und anderer Staaten sein. Das ist die Fort
setzung der „Schritt-für-Schritt-Methode“ der deutschen 
Imperialisten.
Diesem Streben nach neuen Annexionen des westdeut
schen Revanchismus wird durch Art. 4 des Freund
schaftsvertrages ein starker Riegel vorgeschoben. Die 
Unantastbarkeit der Grenze der DDR zur Bundes
republik hat durch den Freundschaftsvertrag eine aus
drückliche völkerrechtliche Fixierung und Garantie
rung als Staatsgrenze der DDR erfahren. Dies gilt 
gleichermaßen für die Staatsgrenze zu Westberlin.
3. Der Freundschaftsvertrag steht in voller Überein
stimmung mit dem Warschauer Vertrag über Freund
schaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand. 
Er entspricht den Interessen aller Mitgliedstaaten des 
Warschauer Vertrages und ist ein zusätzliches Element 
der Wirksamkeit der gemeinsam beschlossenen Politik 
unter Berücksichtigung der in den vergangenen Jahren 
vor sich gegangenen Entwicklung.
Während der Warschauer Vertrag eine Garantie der 
Unantastbarkeit der Grenzen und Territorien aller Mit
gliedstaaten ohne spezielle Hervorhebung bringt, wird
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im Freundschaftsvertrag angesichts der Bedrohung des 
Friedens durch den westdeutschen Revanchismus die 
besondere Bedeutung der Unantastbarkeit der Staats
grenzen der Deutschen Demokratischen Republik als 
einer der Grundfaktoren der europäischen Sicherheit 
hervorgehoben (Art. 4). Die Notwendigkeit und Ent
schlossenheit, der Bedrohung der internationalen 
Sicherheit und des Friedens durch die eine Revision 
der Ergebnisse des zweiten Weltkrieges anstrebenden 
revanchistischen und militaristischen Kräfte wirksam 
entgegenzutreten, wird auch in der Präambel des 
Freundschaftsvertrages unterstrichen.
Der Freundschaftsvertrag schließt darüber hinaus eine 
Lücke, da die UdSSR bereits Freundschaftsverträge mit 
der CSSR (12. Dezember 1943), mit der Volksrepublik 
Polen (21. April 1945), der Mongolischen Volksrepublik 
(27. Februar 1946), der Volksrepublik Rumänien (4. Fe
bruar 1948), der Ungarischen Volksrepublik (18. Fe
bruar 1948), der Volksrepublik Bulgarien (18. März 
1948), der Volksrepublik China (14. Februar 1950) und 
der Koreanischen Volksdemokratischen Republik 
(6. Juli 1961) abgeschlossen hat.
4. Der Vertrag (Art. 2) weist die Westmächte unmiß
verständlich auf ihre Verantwortung für die Erfüllung 
der im Potsdamer Abkommen und anderen internatio
nalen Vereinbarungen übernommenen Verpflichtungen 
zur Ausrottung des deutschen Militarismus und Nazis
mus und zur Verhinderung einer neuen deutschen 
Aggression hin. Solange die entsprechenden Beschlüsse 
der Anti-Hitler-Koalition in Westdeutschland nicht er
füllt sind und ein deutscher Friedensvertrag infolge der 
Weigerung der Westmächte und der westdeutschen 
Bundesrepublik noch nicht abgeschlossen ist, bleibt die 
Verpflichtung der Westmächte aus den Abkommen der 
Anti-Hitler-Koalition unvermindert bestehen.
Besonders bedeutsam ist der im Abschnitt III des Kom
muniques enthaltene Hinweis, daß angesichts der west
deutschen Vorbereitung für einen Revanchekrieg eine 
Verminderung der zahlenmäßigen Stärke der Bundes
wehr und ihrer Rüstungen sowie die Errichtung einer 
wirksamen internationalen Kontrolle über die Kriegs
produktion der Bundesrepublik im Interesse der euro
päischen Sicherheit und der Abwendung der Gefahr 
eines atomaren Weltkrieges unumgänglich ist. Diese 
Forderung ergibt sich eindeutig aus den alliierten Ver
einbarungen über die Nachkriegsentwicklung Deutsch
lands. Ihre Aktualität wird durch die jüngste Feststel
lung des Wehrbeauftragten des Bonner Bundestages, 
Heye, unterstrichen, daß die westdeutsche Armee mit 
den Waffen von morgen (Kernwaffen) ausgerüstet wer
den soll, aber im Geist von gestern (Faschismus) er
zogen wird.
Die Gültigkeit der Bestimmungen des Potsdamer Ab
kommens und anderer Nachkriegsvereinbarungen für 
Westdeutschland kann auch nicht unter Berufung auf 
die Pariser Verträge von 1954 in Zweifel gezogen wer
den, zumal das hinsichtlich der Abrüstung und Ent
militarisierung sogar in den Verträgen selbst erklärt 
wird. In Art. 2 des sog. Protokolls über die Beendigung 
des Besatzungsregimes in der westdeutschen Bundes
republik heißt es: Die bisher den drei Mächten „zu
stehenden oder von ihnen ausgeübten Rechte auf den 
Gebieten der Abrüstung und Entmilitarisierung stehen 
ihnen weiterhin zu und werden von ihnen ausgeübt...“
5. In Art. 7 des Vertrages wird der Standpunkt be
kräftigt, daß der Weg zu einem einheitlichen, fried
liebenden, demokratischen deutschen Staat nur über 
gleichberechtigte Verhandlungen und eine Verständi
gung zwischen beiden souveränen deutschen Staaten 
führt. Daraus wird ersichtlich, daß die Sowjetunion 
strikt das Selbstbestimmungsrecht der deutschen Be
völkerung achten und sich nie dazu bereitfinden wird,
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